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des Regierungsrates des Kantons Wilüiiiriiifo•------------_. 
Sitzung vom 9. Juni 1967 

2442. Qua.rtierplam.. Am 6. Febl'uar 1967 e1·suchte der Cfo­
meinderat Dietlikon um Genehmigung seines Beschlusses vom 
12. Dezembet· 1963 betreffend Festsetr.ung des Quartierplanes 
Nr. 6, Rietwiesen. Dieser Beschluss wurde am 10. Januar 1964:. 
im kantonalen Amtshbtt veröffentlicht und den betroffemm 
Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. Gemäss Zeugnis des 
Bezirksrates ßülach vom 7. Februar 1967 sind g·eg<m die Quar­
tierplanfestsetzuug keine Rekurse mehr anhäng·ig. 

Das Quartie1·plangebiet wird im Siidostcn durch die pro­
jektierte N 1, im Nordosten durch den Altbach, im. Nordwesten 
durch die Neue Wintcrthurerstrasse, Staatsstrasse 1. Kl. Nr. 1, 
im Westen durch den ßrandbach und im Südwesten durch die 
Dübendorforstrasso, Staatsstras1,;c 11. KI. Nr. 7, begrernr.t. 

Der Erschliei:;sung des Quartierplang·ebiete.s dienen die 
Quartierstrasse A, die von der Diibendorfcrstrasse (Staats· 
strassc II. Kl. Nr. 7) abzweigt und bis zur Quartie1·strasse B 
bzw. zum Altbach führt, die Quartierstrasse B, die parallel 
zum Altbach 7.Wischcn der Quartie1·strasse A und del' Neuen 
vVinterthmcr-sti·assc verläuft, nnd die Quartierstrassc C, wel­
che die Quartierstrassen A und B miteinander verbindet. Der 
Flurweg Kat.-~r. 2l85 d~~rf nicht als Erschliessungsstrasse 
ausgebaut bzw. benützt we:rden. Seine Einmündung in dio 
Neue Winterthurerstrasse muss beim Vollzug des Quartier­
plunes aufgehoben werden. 

Die mit 20 m festgesetzten Abstände der Baulinien ent­
sprechen der Bedeutung der Strassen. Die vorgesehene Bau­
linie an der Dübendor:ferst1·asse, Staatsstrasse TI. Kl. Nr. 7, 
liegt ausserhalb des Quartierplanperimnters. Sie kann deshalb 
nicht genehmigt werden. Diese Baulinie muss in einem .sepa­
raten öffentlichen Verfahren fostgelogt werden. Die mit Re­
gierungsratsboschluss Nr. 922/1948 an der Neuen Winterthu­
rcrstrasse bereits genehmigten ßanlinien stimmen mit den­
jenigen des Quartierplanes überein. 

Das allgemeine Bauprojekt der N 1, das auch deren Bau­
linien enthält, liegt zurzeit im separaten Verfahren bei der 
Gemeinde Dietlikon auf. :'.'fachdern sich <lie betroffenen Grund­
eigontürner im (~uartierplang·ebiet Rietwiesen mit dem ein­
getragenen ßaulini.enentwurf einverstanden erklärten, i;teht 
ei.ner Genehmigung der Vorlage nichts entg·cgcn. 

Auf Antrag der Baudirektion 
hesehlicsst der Regierungsrat: 

l. D<n" Bnsehlm;s des Gemeinderates Dietlikon vom 12. Dt>­
zcmher 1963 betreffend Festsetimng des Quartie~:Planes Nr. 6 
Rietwiesen mit llaulinicn d{lr Erschlicssu~g·sstrasscn ··~'ird rnit 
Ausnahme der Baulinien an der Dübendorferstrasse, Staats­
strasse II. Kl. Nl'. 7, genehmigt. 

Tl. Der Gemeinderat Dietlikon wird c~ingeladen, die vor­
stehende (}enehmigung öffentlich bekanntzumachen. 

lll. Mitteilung an den Gemeinderat DietJikon unter Rück­
sendung eines Planexemplarcs mit Gcnchmig1mgsvcrmerk, den 
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ßezitksrcit Bülach sowie an clie Direktion 11cr öffoutlichen 
Bauton. 

7.ürich, den 9. Juni 1967. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 

i. V. 

t' ' . ' . ,,,,_, 


